
Verkehrsbeschränkung  
Fasnachtsumzug 2018
Infolge des Fasnachtsumzuges vom Sonntag,  
18. Februar 2018, 12.30 – 16.00 Uhr, sind folgende  
Strassenteilstücke gesperrt:

Lindenstrasse: Zugerstrasse bis Seestrasse

Zugerstrasse: Waidliplatz bis Seestrasse

Alte Landstrasse: Stockerstrasse bis Zugerstrasse

Kirchstrasse: Kelliweg bis Alte Landstrasse

Gesperrte Parkplätze:  Zugerstrasse 26 – 30 

Die Umleitungen sind signalisiert.
Die Fahrzeuglenker sind verpflichtet, den Anweisungen der 
Verkehrskadetten Folge zu leisten.

Gemeindepolizei Horgen

Frühlingsbepflanzung 2018
Ab Montag, 26. Februar werden die
Gräber für die Frühlingsbepflanzung
vorbereitet. Wir bitten die Angehörigen,
Grabschmuck, den Sie behalten
möchten, bis zu diesem Zeitpunkt
abzuholen.

Schalen mit verblühten Pflanzen, die
auf den Abraumtermin nicht abgeholt
sind, werden durch die Friedhofgärtner
abgeräumt.

Friedhofbetrieb Wädenswil

Matthias Moelleney 
ehem. Personalchef Swissair
Dialog zum Thema «Mut»

Mittwoch, 14.02.2018, 19 Uhr 
Reformierte Kirche Rüschlikon 
Bahnhofstrasse 39

Amtliche Publikation  
der Stadt  Wädenswil 

Verkehrseinschränkungen während der Fasnacht 2018
Das Stadtzentrum Wädenswil ist für den Strassenverkehr 
wie folgt gesperrt; bei den eingeschlossenen Gebieten kann 
nicht oder nur beschränkt zu- und weggefahren werden:

Freitag, 16. Februar 2018
Kantonsplatz Parkverbot ab 07.00 Uhr bis  
(Parkplatz vor Gerbestrasse 2)  Dienstag, 20. Februar 2018,  

ca. 12.00 Uhr

Samstag, 17. Februar 2018
Lindenstrasse  Parkverbot Parkplatz altes  

Gewerbeschulhaus, ab 12.00 Uhr  
(bis Mittwoch, 21. Februar 2018, 
08.00 Uhr)

Oberdorfstrasse  Parkverbot ab 19.00 Uhr bis  
Montag, 19. Februar 2018,  
ca. 18.00 Uhr

Zugerstrasse  Teilstück zwischen Schönenberg-
strasse und Oberdorfstrasse  
ab 21.00 Uhr bis Sonntag, 
05.03.2018, ca. 04.00 Uhr

Sonntag, 18. Februar 2018, 13.00 bis ca. 17.00 Uhr
Zugerstrasse  Teilstück zwischen Speerstrasse 

und Seestrasse

Schönenbergstrasse  Teilstück zwischen Schlossberg-
strasse und Zugerstrasse

Oberdorfstrasse  ganze Strasse  
(Sperrung bis 19.00 Uhr)

Lindenstrasse  Ganze Strasse 
Parkverbot Parkplatz Lindenplatz 
ab 10.00 Uhr

Schlossbergstrasse  Parkverbot auf den markierten  
Parkfeldern, ab 12.00 Uhr bis  
Montag, 19. Februar 2018,  
ca. 18.00 Uhr

Oberdorfstrasse  Parkverbot auf den markierten  
Parkfeldern, zwischen Schönen-
berg- und Zugerstrasse,  
ab 12.00 Uhr bis Montag,  
19. Februar 2018, ca. 18.00 Uhr

Montag, 19. Februar 2018, 13.00 bis ca. 16.30 Uhr
Zugerstrasse  Teilstück zwischen Nordstrasse  

und Seestrasse

Schönenbergstrasse  Teilstück zwischen Schlossberg-
strasse und Zugerstrasse

Oberdorfstrasse Ganze Strasse

Des Weiteren muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet 
werden. Der Verkehr wird grossräumig umgeleitet.

Stadtpolizei Wädenswil
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TEMPORÄRE VERKEHRSANORDNUNG

Um die Verkehrssituation während dem Schulbeginn und
dem Schulende der Zürich International School (ZIS) und
den weiteren Verkehrsteilnehmern zu entschärfen sowie zu
beruhigen, hat die Gemeinde Kilchberg folgende temporäre
Verkehrsanordnung verfügt:

Signalisation Parkverbot
Das Parkieren auf dem Teerstreifen an der Nidelbadstrasse,
Seite Adliswil, ab Tennisclub Kilchberg bis Einfahrt zum
Pfadiheim, wird von Montag – Freitag, 10.00 Uhr – 17.00 Uhr
verboten.

Die temporäre Verkehrsanordnung beginnt am 3. April 2018
und dauert bis Ende Schuljahr 2018/2019.

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Ver-
öffentlichung an gerechnet, beim Gemeinderat Kilchberg
Einsprache eingereicht werden. Die Einspracheschrift muss
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die ange-
fochtene Verkehrsanordnung ist beizulegen oder genau zu
bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu
bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

Kilchberg, 9. Februar 2018 Gemeindepolizei Kilchberg

GEMEINDE KILCHBERG ZH

THALWIL

Vorübergehende
Verkehrsanordnung
Bauackerweg, Teilstück Höhe Haus-
nummern 6–10
Gestützt auf §§ 5 und 7 der kantonalen
Signalisationsverordnung vom 21. No-
vember 2001 wird folgende vorüberge-
hende Verkehrsanordnung getroffen:
Infolge einer Baustelle wird der Park-
streifen entlang des Bauackerwegs,
Höhe Haus-Nr. 6–10 bis zum Abschluss
der Bauarbeiten Mitte Juli 2018 aufge-
hoben und ein vorübergehendes Park-
verbot, Montag–Freitag, 7.00 bis 18.00
Uhr, erlassen.
Die rechtsgültige Publikation erfolgte
am 12. Februar 2018 unter thalwil.ch/
amtspublikationen.

Sicherheitskommission
JW9276zszA

Kanton Zürich

Zu vermieten

Zu vermieten in Rüti ZH per sofort oder
1. April 2018 gemütliche 3-Zimmerwoh-
nung in älterem Zweifamilienhaus, Par-
terre an eine bis zwei Personen, NR, 5 Mi-
nuten bis Bahnhof, kleiner Sitzplatz, klei-
ne Liegewiese an sonniger Lage, Miete
Fr. 1’140.- inkl. NK. Interessenten melden
sich bitte unter Chiffre JW8764ZRZA Ta-
media AG, Postfach, 8021 Zürich

Der «Zürisee-Märt» –
die günstigste
Werbemöglichkeit!

Info-Hotline: T 044 515 44 00
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